
29.05.2018 

Hinweise für die Anmeldung zur Sachkundeprüfung    

für Immobiliardarlehensvermittler §34i GewO    
       
 
1. Empfänger der Anmeldung     

Die Anmeldung zur Prüfung ist ausschließlich an eine für die Abnahme der Sachkundeprüfung für 
Geprüfte(r) Fachmann/-frau für Immobiliardarlehensvermittlung IHK (ImmVermV) zuständige 
Industrie- und Handelskammer zu richten. 

       

2. Unterschriften      

Sollte der Gebührenbescheid an eine abweichende Adresse erfolgen, muss der Empfänger dies 
durch Stempel und Unterschrift bestätigen. 

       

3. Prüfungsgebühren      

Vollprüfung - Schriftlicher und praktischer Teil 

 

480,00 € 

 

Teilprüfung - Schriftlicher Teil    280,00 €  

(Nachweis der praktischen Prüfung beilegen! S.3 Nr. 5)    

Wiederholungsprüfung - Praktischer Teil   180,00 €  

       

4. Eine Befreiung vom praktischen Prüfungsteil nach §3 Abs. 5 (ImmVermV) ist nur  
schriftlich möglich: 

 

Durch Vorlage der Erlaubnis nach §34d Abs. 1, §34e Abs. 1, §34f Abs. 1 oder §34h Abs. 1 der                               
Gewerbeordnung oder 

 

 
einen Sachkundenachweis im Sinne des §34d Abs. 2 Nr. 4 der Gewerbeordnung oder einem nach 
§19 Abs. 1 der Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) gleichgestellten Abschluss 
oder  

 

 

einen Sachkundenachweis im Sinne des §34f Abs. 2 Nummer 4 der Gewerbeordnung oder 
 

 

einen Sachkundenachweis nach §34h Abs. 1 Satz 4 in Verbindung mit 34f Abs. 2 Nummer 4 der 
Gewerbeordnung  

 

 
nachzuweisen.       

       

5. Stornogebühren      

Die Anmeldung zu einem bestimmten Termin ist für die IHK erst verbindlich, wenn der Termin 
schriftlich von ihr bestätigt wurde. Gebührenbescheid und Einladung gehen von Ihnen mit 
gesonderter Post zu. Sie können von Ihrer Anmeldung nur schriftlich zurücktreten. Bei Rücktritt von 
der Prüfung bis 14 Tage vor dem Prüfungstermin wird eine Stornogebühr von 50 % der fälligen 
Gebühr erhoben. Bei Rücktritt ab dem 13. Tag vor dem Prüfungstermin wird eine Stornogebühr von 
100 % der fälligen Gebühr erhoben. Diese Regelung ist verbindlich und wird mit der Anmeldung 
anerkannt. Falls eine Sachkundeprüfung durch die IHK abgesagt werden muss, werden bezahlte 
Gebühren erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.  

       

6. Termine (individuelle Auswahl)     

       

7. Anmeldeschluss ist jeweils 30 Kalendertage vor den Prüfungsterminen.   
 


